
Fortbildungswerbung für den Newsletter JiN 2023 
 
 

Titel der Fortbildung 

Ersatzpflicht und Rueckforderung nach Pharagraph 5 UVG 

 

Fortbildungsnummer 33-23-096  

 

Inhalt Bei Vorliegen der Tatbestandsmerkmale gem. Paragraph 5 I UVG 

besteht eine Ersatzpflicht des Elternteils, bei dem der Berechtigte 

lebt oder des gesetzlichen Vertreters des Berechtigten. Zur 

Durchsetzung dieses Schadenersatzanspruches sind fundierte 

Verwaltungsrechtskenntnisse erforderlich. Ebenso bei 

Rueckforderungspflichten gem. Paragraph 5 II UVG gegen das 

Kind. 

 

Schwerpunkte: 

- Fallgestaltungen ab 01.07.2017 

- Auskunftspflicht bei der Antragstellung, bei laufender Leistung 

und nach Einstellung der Leistung 

- Anzeigepflicht nach Paragraph 6 UVG 

- Ersatzpflicht nach Pharagaph 5 Abs. 1 UVG 

- Ueberzahlungen durch Organisationsverschulden 

- Rueckzahlungspflicht nach Paragraph 5 Abs. 2 UVG 

- Aufhebungs- und Rueckforderungsbescheide 

- Rechtsbehelfe 

- Verwaltungsvollstreckung 

- Bussgeldvorschriften 

 

Benoetigte Arbeitsmaterialien: Richtlinien zum UVG. 

Zielgruppe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Unterhaltsvorschussstellen, 

die entsprechende Aufgaben wahrnehmen. 

Termin 29.11.2023 

Referentin/Referent Frau Seiler-Warmuth 

Ort Seminarzentrum Hannover 

Kursgebühr 80,00 € 

Verantwortlich S. Weiß 

 


